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tragSmäßigen Sieferungëpreifen nebft fÇracf)tfoften für eine

9îeuanlieferung innert 4 SVodjen nacp ber Erfaßforoerung,
laut Sarif für Sßagenlabungen Bon 10,000 ,Kg. gu eben

biefer 3eü-
§ 8. Entgiepung ber Seiftung ober Lieferung. (Sine foldje

fann unbefcpabet beS VecpteS, feine Slnfprüdjc in fcßiebSricp=

ferlicßem Verfahren geltenb gu ntacpen, ftattfinben, fo baß
im galle nicpt red)t3eiligei unb bebingungSgentäßer Erfaß*
leiftung bie Verwaltung biefe auf Soften bed Unternehmers
anbermeitig p befcpaffen baS 9tecpt pat.

Sie Verwaltung ift aucp, unbefcpabet ber ihr gefeßlicp

guftepenben Vecpte, befugt, bent Unternehmer bie Seiftungeu
ober Lieferungen gang ober tpeilweife gu entgiepeu unb ben

nod) ttid)t oollenbetett Speil berfetben auf feine Soften felbft
auSgufüpreit ober ausführen ^u laffen für beS Unternehmers
Vecpnung, menn:

a. ber Unternehmer nicht fpäteftenS binnen 14 Sagen nach

Slufforberuug burd) bie Verwaltung bie SicperpeitS*
ftellung bewirft, ober

b. feine Seiftungen ober Lieferungen untüchtig, ober

c. nach Maßgabe ber fcpon oerlaufenen 3ett nicpt genügenb
geförbert finb, um bett Enbtermitt einhalten gu fönneit,
pcp Sfblauf ber Vewilligung einer angemeffenen griff,
pr Vefeitiguitg oorliegenber Vfätigel unb Vücfftänbe.

dlacp beenbeter Seiftung ober Sieferung burd) Eutgug mirb
bem Unternehmer, welcher fdjriftlicp oon bemfeiben uerftänbigt
toorben ift, eine Slbredpnung über feine Scpulb mitgetheilt.

Ueber in golge non Entgiepung einer Seiftung ober 8ie=

ferttng etroa gu erpebenbe öermögenSrecptlihe Slnfprücpe ent*
fcpeibet in Ermanglung gütlicher Einigung ein ScpiebSgeridjt.

gortfeßung folgt).

Sdjwetjertidjer ©ewcrßeüeretn.
Ofhj. DOîtttOeiluitg beS Sefvefariatê.)

Sie näcpfte 3tntralöorftanbS=Sißung fiitbet ftatt fDlontag
ben 15. September, Vormittags 10 Uhr, im Vüreau. Ser
leiteube SluSfcpuß hut bie Vepanblung folgeuber Sraftanben
in SluSficpt genommen:

1. SeprlingSprüfungen : a. Vcrtpeilung ber Subüentionen,
b. Anleitung pr Orgattifation ber SehrtingSprüfitngeit, c.
SuboentionSgefuch pro 1890/91.

2. Vklcpe gragen, bie burch ein eibg. ©emerbegefeß geregelt
werben tonnen, finb bie britiglicpften? Dîeferent: H- Scpeibegger.

3. Vübget pro 1891.
4. Vefucp ber fdjweig. SluSftellung gewerblicher gortbil*

buitgSfcpulen im Volptecpnifum.
3ürid), ben 15. Sluguft 1890.

5 ü r Den l e i t e n b e n 31 u S f cp n ß,
3>er ißräfibent:

Sr. 3. Stößel, Sîat.=Dïatp.
®er Sefretar:

Söerncr 8reb§.

^cr)d)icbeneö.
Scr umgebaute Vapnpof iit Vorn rüctt nunmehr rafch

feiner Votlenbung entgegen. Sie Slrbeiteu finb bereits fo
weit borgerüeft, baß am 1. Sluguft bie regelmäßigen (Sins

unb SluSfaprten beginnen tonnten. Sie prooiforifcpen Ein*
unb SluSfteigpallen finb bereits erftellt. Ser Umbau beS

Vapnpofes beftept außer ber beträchtlichen Erweiterung ber
VeftaurationS* unb Sßaartfääle pauptfäcpticp barin, baß an
Stelle beS fog. SacfbapnpofeS ein bebeutenb oergrößerter,
burepgepenber Vapttpof erftellt würbe, beffen .Koften int Ve=
trage Don runb 2^/2 Dllillionen ^ranfen oon ber gura*
Simplonbapn unb ber 3entralbapn p tragen finb. gür

bie Stabt Vent bringt ber Umbau außerbem eine weit be=

guemere Straßenoerbinbung mit bem etwa 12,000 Einwopner
gäplenben, etwas pöper gelegenen Slußenquartier Sänggaffe,
inbent bie rebugirte Steigung ber neu erftellten Straße bie

Slnlage einer Sramwapbapn ermöglicpt.
Ein itcucS ©ewepr. §ert ©enieoberlieutenant Vafcpein,

Sopn oon $erm Vationalratp Dfafcpein in Vfalip (®rau=
bi'tnben), hat ber eibgenöffifepen SBaffenfabrit in Vera Vlobell
unb Sßtäne eines neuen ©ewepreS oorgelegt, beffen ©inriep*
tun g auf bem Softem beS SelbftlaberS beruht. Ser Vücf*
ftoß beim Scpuffe wirb bagu oermenbet, bie §ülfe auSgu*
werfen, bie Sdjlagfeber p fpauneu unb eine neue ißatrone
in ben Sauf p bringen, fo baß alio bet Shüße gar ntcptë
anbereS gu tpun pat, als fo unb fo oiel SJtal loSgubrüden.
So wirb natürlich eine bebeutenb erhöhte Scpußgefcpwiiibig*
feit ermöglicht.

SaS üüopttpauS bei Slrbeiter. Sem 00m 11. bis
14. September in Vraunfdjweig tagenbeit beutfepen Verein
für öffentliche ©efunbpeitspflege werben oon Herrn griß Salle
in SBieSbaben mit Vegug auf baS SBopnpauS ber Strbeiter
folgenbe Spefen unterbreitet:

1. Sie Vermehrung beS SlngeboteS geeigneter, alfo ins*
befonbere gefunber fleiner SBopnungen ift baS wirffamfte dritte!
gur Vefeitigung ber SöopnungSnotp ber arbeitenben Klaffen.

2. Staat unb ©enteinbe fönnen burcp entfpredfenbe Vtaß*
regeln auf bem ®ebiete ber Verwaltung, beS VerfeprS unb
ber Vefteuerung, fowie burd) auberweite materielle unb nto=

ralifcpe Unterftüßung beS VaiteS Oon Slrbeiterwopnungen burcp
Sritte mittelbar gur Erreichung beS 3®edeS beitragen, wäp=
renb fie babttrep, baß fie felbft für ipre Slrbeiter unb Unter=

beamten freipättbig gu Oermietpeube SBopnungen perftelleu,
unmittelbar auf bie erforberlidpe Vermehrung beS SlitgebotS

pinguwirfen paben.
3. Sie Hauptaufgabe fällt aber ber Vrioatinitiatioe gu.

a) Vei günftiger unb bauernb gefieperter Sage ber arbeiten*
ben Staffen erfepeint ber Vau oon als Eigentpum gu er»

werbenben fleinen Hüufern burcp ©enoffenfepaften ber 2Bop=

nungSbebürftigen mitunter möglich unb ift bann gu forberit.
b) 3n ber Siegel witb aber ein werftpätigeS Vorgepen ber

befißenben Klaffen notpwenbig fein. Sen Sirbettgebern gu*
näcpft fällt bie SßfCidf)t gu, baS SBopnungSbebürfniß ber oott
ihnen befepäftigten Seute gu beliebigen. Ergängenb, befon*
berS in ben größern Stäbten, müffen jebod) bie Vefißenben
überhaupt eintreten, inbem fie Vaugefettfcpaften bilbett. Um
ben VaugefeUfcßaften bie gur Vefriebigung beS VebürfniffeS
nötpigen beträchtlichen Kapitalien gugufüpren, müffen fie auf
ftreng gefcpiiftlicper ®runblage arbeiten, fo baß bem Kapital
eine genügenb pope Diente geficpert wirb.

4. Sie für Slrbetterpäufer anguwenbenbe Vauart hängt
oon ben örtlichen Verpältniffen ab. a) SBenn in geeigneter
Sage ©ruubftüde billig gu taufen finb, empfiehlt fiep ber Vau
oon fleinen Häufern für eine ober ein paar gamilien mit
je einem Stücf ©artenlanb. Sie lleberlaffung foleper Häufer
311 Eigentpum an bie fie bewopnenben Slrbeiter ift nur bort

anguratpen, wo bie leßteren itt bauernb gefieperter, günftiger
Sage finb, auf einer popen Stufe wirtpfepafttieper unb fitt=
lidjer Vilbung ftepen unb großen SBertp auf ben EigentpumS*
erwerb legen, b) Vei popen ©runbftüdSpreifen, wie fie in
ben großen Stäbten beinahe ftetS perrfheu, finb au Stelle
ber fleinen Häufer große Slrbeiterfatnilien=ViietpSpäufer nah
Slrt öer Sonboner „Model dwellings", weihe ben ppgieui*
fhen Slnfpriihett auf baS Vefte genügen, gu errichten, c) SBo

große Vtengen unoerpeiratpeter Slrbeiter unb befonberS 3lr=

beiterinnen tpätig finb, finb befonbere Sogirpäufer für Slllein*

ftepenbe gu bauen.
5. Slußer ber Slnlage ber Slrbeiterpäufer unb ber SiS=
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tragsmäßigen Lieferungspreisen nebst Frachtkosten für eine

Neuanlieferung innert 4 Wochen nach der Ersatzforderung,
laut Tarif für Wagenladungen von 10,090 Kg. zu eben

dieser Zeit.
8. Entziehung der Leistung oder Lieferung. Eine solche

kann unbeschadet des Rechtes, seine Ansprüche in schiedsrich-

terlichem Verfahren geltend zu machen, stattfinden, so daß
im Falle nicht rechtzeitiger und bedingungsgemäßer Ersatz-
leistung die Verwaltung diese auf Kosten des Unternehmers
anderweitig zu beschaffen daS Recht hat.

Die Verwaltung ist auch, unbeschadet der ihr gesetzlich

zustehenden Rechte, befugt, dem Unternehmer die Leistungen
oder Lieferungen ganz oder theilweise zu entziehen und den

noch nicht vollendeten Theil derselben aus seine Kosten selbst

auszuführen oder ausführen zu lassen für des Unternehmers
Rechnung, wenn:

a. der Unternehmer nicht spätestens binnen 14 Tagen nach

Aufforderung durch die Verwaltung die Sicherheit-
stellung bewirkt, oder

d. seine Leistungen oder Lieferungen untüchtig, oder

o. nach Matzgabe der schon verlaufenen Zeit nicht genügend
gefördert sind, um den Endtermin einhalten zu können,
Wch Ablauf der Bewilligung einer angemessenen Frist,
zur Beseitigung vorliegender Mängel und Rückstände.

Nach beendeter Leistung oder Lieferung durch Entzug wird
dem Unternehmer, welcher schriftlich von demselben verständigt
worden ist, eine Abrechnung über seine Schuld mitgetheilt.

Ueber in Folge von Entziehung einer Leistung oder Lie-
ferung etwa zu erhebende vermögensrechtliche Ansprüche ent-
scheidet in Ermanglung gütlicher Einigung ein Schiedsgericht.

Fortsetzung folgt).

Schweizerischer Gewersteverein.
Ofsiz. Mittheilung des Sekretariats.)

Die nächste Zentralvorstands-Sitzung findet statt Montag
den 15. September, Vormittags 10 Uhr, im Büreau. Der
leitende Ausschutz hat die Behandlung folgender Traktanden
in Aussicht genommen:

1. Lehrlingsprüfungen: a. Vertheiluug der Subventionen,
k. Anleitung zur Organisation der Lehrlingsprüfungen, o.

Subvenlionsgesuch pro l 890/91.
2. Welche Fragen, die durch ein eidg. Gewerbegesetz geregelt

werden können, sind die dringlichsten? Referent: H. Scheidegger.
3. Büdget pro 1891.
4. Besuch der schweiz. Ausstellung gewerblicher Fortbil-

dungsschulen im Polytechnikum.
Zürich, den 15. August 1890.

Für ven leitenden Ausschuß,
Der Präsident-

Tr. I. Stößel, Nat.-Ra:h.
Der Sekretär-

Werner Krebs.

Verschiedenes.
Der umgebaute Bahnhof in Bern rückt nunmehr rasch

seiner Vollendung entgegen. Die Arbeiten sind bereits so

weir vorgerückt, daß am 1. August die regelmäßigen Ein-
und Ausfahrten beginnen konnten. Die provisorischen Ein-
und Aussteighallen sind bereits erstellt. Der Umbau des

Bahnhofes besteht außer der beträchtlichen Erweiterung der
Restaurations- und Waartsääle hauptsächlich darin, daß an
Stelle des sog. Sackbahnhofes ein bedeutend vergrößerter,
durchgehender Bahnhof erstellt wurde, dessen Kosten im Be-
trage von rund 2^ Millionen Franken von der Jura-
Simplonbahn und der Zentralbahn zu tragen sind. Für

die Stadt Bern bringt der Umbau außerdem eine weit be-

gucmere Straßenverbindung mit dem etwa 12,000 Einwohner
zählenden, etwas höher gelegenen Autzenguartier Länggassc,
indem die reduzirte Steigung der neu erstellten Straße die

Anlage einer Tramwaybahn ermöglicht.
Ein neues Gewehr. Herr Genieoberlieutenant Raschein,

Sohn von Herrn Nationalrath Raschein in Malix (Grau-
bunden), hat der eidgenössischen Waffenfabrit in Bern Modell
und Pläne eines neuen Gewehres vorgelegt, dessen Einrich-
tun g auf dem System des Selbstladers beruht. Der Rück-

stoß beim Schusse wird dazu verwendet, die Hülse auszu-
werfen, die Schlagfeder zu spanneu und eine neue Patrone
in den Lauf zu bringen, so daß alio der Schütze gar nichts
anderes zu thun hat, als so und so viel Mal loszudrücken.
So wird natürlich eine bedeutend erhöhte Schußgeschwindig-
keit ermöglicht.

Das Wohnhaus der Arbeiter. Dem vom 11. bis
14. September in Braunschweig tagenden deutschen Verein
für öffentliche Gesundheitspflege werden von Herrn Fritz Kalle
in Wiesbaden mit Bezug auf das Wohnhaus der Arbeiter
folgende Thesen unterbreitet:

1. Die Vermehrung des Angebotes geeigneter, also ins-
besondere gesunder kleiner Wohnungen ist das wirksamste Mittel
zur Beseitigung der Wohnungsnoth der arbeitenden Klassen.

2. Staat und Gemeinde können durch entsprechende Maß-
regeln auf dem Gebiete der Verwaltung, des Verkehrs und
der Besteuerung, sowie durch anderweite materielle und mo-
ralische Unterstützung des Baues von Arbeiterwohnungen durch
Dritte mittelbar zur Erreichung des Zweckes beitragen, wäh-
rend sie dadurch, daß sie selbst für ihre Arbeiter und Unter-
beamten freihändig zu vermiethende Wohnungen Herstelleu,
unmittelbar auf die erforderliche Vermehrung des Angebots
hinzuwirken haben.

3. Die Hauptaufgabe fällt aber der Privatinitiative zu.
a) Bei günstiger und dauernd gesicherter Lage der arbeiten-
den Klassen erscheint der Bau von als Eigenthum zu er-
werbenden kleinen Häusern durch Genossenschaften der Woh-
nungsbedürftigen mitunter möglich und ist dann zu fördern.
b) In der Regel wild aber ein werkthätiges Vorgehen der

besitzenden Klassen nothwendig sein. Den Arbeitgebern zu-
nächst fällt die Pflicht zu, das Wohnungsbedürfniß der von
ihnen beschäftigten Leute zu befriedigen. Ergänzend, beson-
ders in den größern Städten, müssen jedoch die Besitzenden

überhaupt eintreten, indem sie Bangesellschaften bilden. Um
den Baugesellschaften die zur Befriedigung des Bedürfnisses
nöthigen beträchtlichen Kapitalien zuzuführen, müssen sie auf
streng geschäftlicher Grundlage arbeiten, so daß dem Kapital
eine genügend hohe Rente gesichert wird.

4. Die für Arbeiterhäuser anzuwendende Bauart hämst
von den örtlichen Verhältnissen ab. a) Wenn in geeigneter
Lage Grundstücke billig zu kaufen sind, empfiehlt sich der Bau
von kleinen Häusern für eine oder ein paar Familien mil
je einem Stück Gartenland. Die Ueberlassung solcher Häuser

zu Eigenthum an die sie bewohnenden Arbeiter ist nur dort

anzurathen, wo die letzteren in dauernd gesicherter, günstiger
Lage sind, auf einer hohen Stufe wirthschaftlicher und sitt-
sicher Bildung stehen und großen Werth auf den Eigenthums-
erwerb legen, b) Bei hohen Grundstückspreisen, wie sie in
den großen Städten beinahe stets herrschen, sind an Stelle
der kleinen Häuser große Arbeiterfamilien-Miethshäuser nach

Art der Londoner „Nocisi civs1iiilA8", welche den hygieni-
schen Ansprüchen auf das Beste genügen, zu errichten, o) Wo
große Mengen unverheiratheter Arbeiter und besonders Ar-
beiterinnen thätig sind, sind besondere Logirhäuser für Allein-
stehende zu bauen.

5. Außer der Anlage der Arbeiterhäuser und der Dis-
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